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G. Verschiedenes.
I . Ladenschluss.

1 Acht - Uhr - Ladenschluss.

Ml . a al gl *», •*» “ Ä mSÄ"

“Ä 'SiXi -Tf »- (« X - Ä
i:ä»  Sb.- j. r - “h,i£ ta vh.,k.hf«- *— ..."
acht und neun Uhr abends iui
müssen. icuv7

Wiesbaden, den 6. Februar ■ jj er  Regierungs -Präsident.
In Vertretung gez- vonl . izvcki.

Ausnahmen.
ui tu. q Uhr abends zu erfolgen hat

Die Tage , an welchen . in ““ b S0r Reichsgewerbeordnung ke.ne
und auf welche die Bestimmungen des § löse•"■TiKÄÄ - r ,r4<“5

| ftÄTÄ *—4" .
4 . drei Wochentage vor Pfingsten. Ausnahm etage bis 10 abends
Für die Zigarron-Spezialgesehäfte werden Ausna

nicht  zugelassen . _ , . ul betreffend vorläufig  e
Die Bekanntmachung vom 25. 1«drua ^ '.lufgehohei>, ebenso verl ‘®r®

ihre Gültigkeit.
Wiesbaden , den 12. iv . Schenck.

P oli zeiveror dnung

betreffend das Fähren von J - | - * ff

lichen Wegen, Strassen und Plätzen, mrt ^ ^enen hierzu pohzed.cl
liehen Orten nur von per | iegen Waffenschein bei sich tragen.
Waffenschein erteilt ist . PreisenWaffenschein erteilt ist unu Prpicen

, . für den Geschäftsbedarf IW*™ » "« * 26Drucksachen Carl Schnegelberger* C.e., Mark
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§ 2. Des Waffenscheins bedürfen nicht - “ —
o Personen , die Kraft ihres Amtes Waffen zu führen berechtigt sind
■' ÄtÄ tragen! 1' 26  Jagdscheins befinden
3. Personen , die sich bereits im Besitze eines von einer anderen deut

einer*.f ^ hrde ausgestellten gültigen Erlaubnisscheins zum Tragen
s q u i ? e" Handfeuerwaffe befinden. '

Jagdschein sind « J vK £ ' ^ - nde

. ».S«Xh ." JäESb » - " « Stunden de, B.h. cd. , di, ihn

tu überlassen “de ' vJnÜ dÄUS “ P™ n™ » » Gebrauch
schein Gebrauch eu machen . . elnes Anderen  ausgestellten Waffen-

werden§ JffGeWstr rif? hirfn nüOgr ii ^ " " »" »ungen dieser Polizeiverordnung
Haft bestraft soff  nicht nacS fualGen »Sprechende?
Bestrafung eintritt . allgemeinen Strafgesetzen eine schwerere

§ 8. Diese Polizeiverordnung tritt am 15. Mai 1912 in Kraft.
\\ lesbaden,  den 26. April 1912.

Der Polizei-Präsident : v. Scheuch.

Polizei Verordnung.
den 1877  <A - BI- * * >

blatt in Kraft Pohzeive™rd»™S tritt mit ihrer Verkündigung im Amts-
Wiesbaden,  den 13. Juni 1912.

Der Regierungs präsident:
I. V.: Gizycki.

Viehseuchenpoiizeiliche Anordnung
für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden.

, . § ^re,‘ "mherlaufende Hunde müssen mit Halsbänder » i
die Namen und Wohnort des Besitzers ersehen lassen oder an deSteuermarke mit Angabe des Versteuern »™, * iabsen, oder an denen eine
in der Steuerliste befestigt ist . ^ ^ der Nummer des  Hundes

Homburg v. d!VÄ OherlaÜstef l imĥ °"'' ^ ' Griesheima . Main,
müssen die Halsbänder frei umherlaufender ^̂mburg, Ems D'Henhurg und Montabaur
w „,,„„rt ,, „,h di. ,“ b” , * - « — - 1« »

t 4* iÄS " - »x-
Wiesbaden,  den 29. Juli 1912.

Her Regierungs -Präsident:
gez. v. Meister.

Familien - te nkscâ e " (^ lobungsbriefê Hochzeitseinladungen usw.)wogen Carl Schnegelberger & Cie . , Marktstrass e 26.



Bekanntmachung.

der  Landesversicherungsanstalt *% » * » » * dto ^  '

(§ 1246 der Reichsversicherungsordnung in
Für die der ^ ^ ^ ^ ^ rfb ^ nachbezeichneteWochenbeiträge zadiesen Kreisen sind vom 1. Januai au

sowie der )»""n£ * ™ k™kXSditor KM. r-', Sehntamcher-, Tapezierer-,

krank enkasse: 9 8 4 5
Lobnklasse bezw. Stufe 1 * ° ' . _—P - pfo

»™rw^ ÄÄSi ?sss
- 'ESäsjää*  f~Ä=
wirklichen täglichen Arbeitsverdienstes <i . Biebrich a. Rh.

Der Betriebskrankenkasse der Fnma Kalle & wie8l )a,,P„.
und der Firma MaschinenfabrikWiesbaden G. m. b. H.

Lohnklasse bezw. Stufe 1-230 ^ 5
Wochenbeitrag 16 62 40 , . pp,

C)  von W " ^ n für *

d)  2rmtgHeder nler Krankenkasse nicht etwa Beiträge einer höheren Lohn¬
klasse zu entrichten sind 32 Pfg . J g50  Mk. Jahresverdienst

e) Für Landwirtschaftliche • " Mk 4p pfg von mehr als 1150 bis
39  Pf .r , von mehr als 850 bis 1100  ma so

n MLLLe » .
SS * » BST» " «**• * L'h"be' - >Leto"

. ... lÄSnlkÄi » b»do» i— r Biobrid;) bo.AJftigt .n
*’ 3Ä ” *> ä . h'°

männliche über 21 d; lr - >» M“ „ iwhm .l .Mmn 21 Big-

For - ™ *•
’ vorgenannten Kr. nk» t » <«n ” ht »ngeborem ^ z, J. hr.

" fit 11'. "wdbHeb' lL 4?. iS » ' f » « ., « « ib» eh. —
01  Jahre 24 Pfg -, e) Lehrlinge und Lehrmädchen - g-

Wenn im Voraus für Wochen Monateent-
bare Vergütung vereinbart ^ ergl . unter e dieser Nach-
,ichten ’ : S LveLl ^ hsWL "als die nach der vorstehenden Be¬weisung )! sofern Uienfcn fo 04.7 d R V O ) . , .
kanntmachung massgebendeni iw ». ^rsicherungspSichtigen Person nicht

Findet die Beschäftigung Heinxelhen Arbeitgeber statt, so ist von
während der ganzen Bmtragswoc^ Wochenbeitrag zu entrichten, welcher den
demjenigen Arbeitgeber der Wurde dieser Verpflichtung nicht genügt und
Versicherten zuerst beschäftig ^ entrichtet, so hat derjenige Arbeit-

trsSeZ ^ tÄfh ^ iäftigt’ den Woehenbeitrag ZN

Broschüren, Jahresberichte, Verlagswerke u. s. w. drucken
r » rl Schnegelberger Ä Cie . , Mark,Strasse 26.Kataloge,
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leisten. Steht der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versicherungspfiicht
begründenden Arbeite- und Dienstverhältnissen, so haften alle Arbeitgeber als.
Gesamtschuldner für ehe vollen Wochenbeiträge. Die unterlassene Mfrkenver
Wendung kann nicht damit entschuldigt werden, dass ein anderer Arbeitgeber
der den Versicherten vorher beschäftigt habe, zur Beitragsleistung verpflichtet
gewesen sei VersicherungspflichtigePersonen sind befugt! die Beiträge anstelle
der Arbeitgeber zu entrichten. Dem Versicherten, welcher die vollen Beiträge
entrichtet hat, steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge verpflichteten Ar¬
beitgeber Anspruch auf Erstattung der Hälfte des Beitrags zu, wenn  die Marke,
yorschnftsmässig entwertet sind. Als Entwertungstag ist der Sonntag der¬
jenigen Beitragswoche auf die Marke zu schreibend für die die Marke gilt

f,nrch die  Rerchsversicherungsordnung ist die Versicherungspflicht au~
gedehnt auf die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Gehilfen undLehrlino.fr
, ,fAHP0 g keni S°Wfie ,ia"fi Bühne"- l,nd  Orchestermitglieder - ohne Rücksicht
v dfenst "SÄ Z . n 'T '*? - 7 ’ ihr  regelmässiger Jahresarbeit*!verdienst 2000 Mk mellt übersteigt, Lehrer und Erzieher an öffentlichen
Schulen oder Anstalten unterliegen der Versicherungspflicht nicht, sofern-ihnen
•mf6 HVntWav,r C ! af  7' f Pensi ?l7! m Betl'aV° der geringsten Invalidenrente sowie
auf Hinteibhebenenfürsorge (Witwen- und Waisenrente) mindestens nach den
Sätzen der ersten Lohnklasse gewährleistet ist. Der Versicherungspflichtunter¬
lagen ferner nicht Personen, welche während ilirer wissenschaftlichen Aus¬
bildung für ihren zukünftigen Beruf Unterricht gegen Entgelt erteilen (z B
Studenten, Seminaristen, Schüler, welche Privatstunden geben)

Die Versicherungspflicht ergrei t auch solche als Lehrer tätige Personen
welche aus dem Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern ein Gewerbe
machen (selbständige Musiklehrer, Sprachlehrer usw.) und zwar auch dann wenn
sie den Unterricht in der eigenen Wohnung erteilen

Folgende Personen sind befugt, freiwillig in die Versicherung einzutreten
solange sie das 40. Lebensjahr nicht vollendet haben (Selbstversicherung) '

' A“g^ tellte in ähnlich gehobener
wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, Handlun-inci - I iO ir 111OMI f 1 oll ilfnn I 1 1* • 1 . f"

3.

und

gehilfei, und -Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, Bühnen-
und Orchestermitgheder, ferner Lehrer und Erzieher, sämtlich sofern ihr
n* elmas8iger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr ah
2000 Mk., aber nicht über 3000 Mk. beträgt.

2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsnntemehmer, welche nicht regel¬
mässig mehr als zwei yersicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigensowie Hausgewerbetreibende. ° ’
Personen, deren Arbeitsverdienst in freiem Unterhalte besteht, sowie
diejenigen welche nur vorübergehende Dienstleistungen verrichten die
als versicherungsfrei gelten. '

Versicherte, bei denen die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht
(selbst Versicherung aufhören, können oie Versicherung freiwillig fortsetzen

sofern sie noch nicht dauernd erwerbsunfähig sind. 8 '
Die freiwillige Versicherung ist an die Entrichtung von

bestimmten Lohnklasse nicht gebunden; hierbei steht vielmehr
von Beitragsmarken zu 16, 24, 32, 40 und 48 Pfennig frei.

Zur \ erwendung der Beitragsmarken auf Grund der Versicherungspflicht
mid sich daran anschliessender Weiterversicherung sind gelbe und für die
Selbst Versicherunguni. deren Fortsetzung graue Qufttungskarten zu verwenden

Die aus der Versicberungspfiicht sich ergebende Anwartschaft erlischt
wenn wahrend zweier Jahre nach den, auf der Quittungskarte verzeichnten
Ausstellungstag ein die Versicherungspflicht begründetes Arbeite- oder Dienst¬
verhältnis oder die Weiterversicherung nicht oder in weniger als insgesamt ->0
Beitragswochen bestanden hat. Bei der Selbstversicherung und ihm Fort¬
setzung müssen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft während der an« -
gebenen 2 Jahre mindestens 40 Beiträge entrichtet werden, wenn nicht vorher
auf Grund der Versicherungspfhcht mehr als 60 Beiträge geleistet worden dnd
Im letzeren Falle genügen 20 Beiträge. b h ' '

Adressbücher in' “r-a.u?l.ändi?ch®rS,äd,e(*'' ka'60 Bände) lieaen
uiwpuuwid zur Einsicht auf Marktstrasse 26 , Hof links.

die
jen einer

Vewenduiur
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erlischt nicht auch (Up ()rts., Betriebs-, Innungs- und
Vorn J. Januai 1JJ ao » . * ste ii ung  und den Umtausch

Knappschaftskrankenkassen verP . gnf  Ansuchen vorzunehmen. Neben
von Quittungskarten für ihre M tg bleiben die bisherigen Quittung*-
„i,.„ MIM . «r hlgg-  j . dod, „« h* ‘- S !L Ä "Ä
SSlS 'ÄnWurchoft recht weite Wege, Zeitverlust.
und Kosten erspart. ,q. .,

Cassel,  den 20. Dezember 1913. ^ Vorstan d:
Kiedesel Freiherr zu Eisenbach -,

I ândes-Hau ptm ann.

Bekaontm ach un g.
Da  noch vielfach Unklarheit

schaftigt.Personen,namentl.d. vforsen- oder Stundenfrauen), versteht man
Unter Auf Wärterinnen(auch. Morgen.^ J 'tun ^ häusliche

solche Personen, die in einem n ,j.,s Reinigen der Wohnungen
Dienste von kurzer Dauer veirl _ , ’ und dergleichen. Grundsätzlich unter-
«nd Kleider, das Emholen 7 » ^ 7brskbernngspMcht. sofern sie in einem
liegen diese Personen der In . der mehreren Arbeitgebern stehen,
dauernden Dienstverhältnisse z Dezember 1899 sind die Dienst
Durch Beschluss des Luudesratsvom 2L De ' ^ ^ ^ befreit;
leistungen der Aufwärterinnen von der Verach« ,^ 1 Aushilfe oder zwar in
wenn sie gelegentlich, msheson nebenher  ”und ,, egen ein geringfügiges Ent-
regelmässigerWiederkehr, ab Dauer der Beschäftigung zum Lebens¬
gelt verrietet werden, welches für die ^ ^ ngsheiträgen uicht in ent-
unterhalt nicht ausreicht un ^ as Reichsversicherungsamt sieht den einem
sprechendem Verhältnis steh . (Ortslohn) gewöhnlicher Tagearbeiter ent-
Drittel des maßgebendenTag . E t )t j Sinne des obengenannten Be¬
sprechenden Betrag als ein gering ü^ gesJntpUunb ^ ^ R , Versiolierungs-
schlusses an. Erreicht der Lo . der ß Versicbermigsfreiheitvor. Indes ist
Pflicht, erreicht er es nicht, Arbeitsverdiensteiner Woche mit dem auf
hierbei zu beachten dasammdestens der Arbê v d ^ Der  Ortslohn isteine Woche entfallenden Tagelohn verglichen u erat
für den Stadtkreis Wiesbaden wie folgt festgesetzt ._ _

Für den Versicherungs-Amts-
Bezirk.

Der Stadt Wiesbaden . . • •
Das Drittel beträgt : jährlich

monatlich
wöchentlich

Festsetzung für Personen
über 21 Jahre
männl. Iweibl.

Mk. Mk.

16-21 Jahren
männl.

Mk.

3.50
350.
29 .162/3

7.—

2.40
240.—

20 .—
4.80

3.-
300 —

25.—
6.—

weibl.
Mk.

unter 16 Jahren

männl.| weibl.
Mk. Mk.

2.
2(K).

16.662,g
4.-

1.80
180 .—

15.—
360

1.40
140 -

11.66*/»
9.80

Lehrlinge zählen zu den jungen Leuten (§ 150 AUatzl  und 2 der Reichs¬
versicherungsordnung), also zu den Versicherten unter lb Jahren.
^ , i f ür  den Geschäftsbedarf liefern zu massigen PreisenDrucksachen Carl Schnegelberger* Cie., Marktstrasse
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Da dieses Drittel als Versicherungsgrenze in der Regel in Betracht zu
ziehen ist. so lässt sich die Versicherungspflicht der Aufwärterinnen in den aller¬
meisten hallen unschwer feststellen . Von Wichtigkeit bei Prüfung der Ver¬
sicherungspflicht ist es ferner, dass der Arbeitsverdienst bei sämtlichen Arbeit¬
gebern zu berücksichtigen ist und dass auch Naturalbezüge , wie Kaffee, Brötchen.
Mittagessen usw. als Lohn in Anrechnung zu kommen haben . Für die Natural¬
bezüge kommt der Durchschnittswert in Ansatz . Die gleichen Grundsätze gelten
auch für die Wasch- und Putzfrauen sowie Näherinnen und dergleichen Bei
Lebertretungen gegen die Klebepflicht können die Arbeitgeber in empfindliche
Ordnungsstrafen (bis 300 Mk.) genommen werden. Unabhängig von der Strafe
und der Nachholung der Rückstände kann der Vorstand dem Bestraften die
Zahlung des em- bis zweifachen dieser Rückstände auferlegen . Sie haben dann
nicht mehr das Recht, die Hälfte der Beiträge den Versicherten am Lohne ab
zuziehen . Die Versicherten dagegen sind durch die unterlassene Markenverwendung
ebenfalls stark benachteiligt , sie können die Anwartschaft auf Rente und Kranken-
tursbrge nicht erwerben oder verlieren sie, falls die Versicherung schon be¬
standen hat. Zu Auskünften ist das städtische Versicherungsbiireau, Markt¬
strasse 1, Zimmer No. 6, während der Dienststunden bereit.

Wiesbaden , den 22. Januar 1914.
Der Magistrat . Versicherungsaint,

II . Dienstboten.
. 1- Aus der Gesindeordnung.

f, 2'. Dei; Dienstvertrag , wodurch die wechselseitigen Rechte und Ver¬
bindlichkeiten der Dienstherrschaft und des Gesindes bestimmt werden, be¬
steht in freier Uebereinkunft , zur Leistung erlaubter häuslicher und wirtschaft¬
licher oder Gewerbe-Arbeiten von der einen, und zu einer bestimmten Be¬
lohnung solcher Dienste von der anderen Seite, auf einen bestimmten Zeit¬
raum Ls bleibt sonach beiden Teilen freigestellt, die Bedingungen des ab
zuschhessenden Dienstvertrags nach Gutfinden unter sich zu verabreden nach
welcher besonderen Uebereinkunft die Rechtsverhältnisse beider Teile zunächst
zu beurteilen sind ; in allen Fällen aber , wo solche besondere Bedingungen

'Toio ° worden sind , treten die Bestimmungen des Edikts vom
ln . Mai 1819, die Dienstverhältnisse des Gesindes betr ., soweit sie nicht durch
die spätere Gesetzgebung eine Aenderung erfahren haben , über das gegenseitige
Rechtsverhältnis ein. Dieselben sind bei der Kgl . Polizeidirektion einzusehen.

Familien -?rHcksache" (Verlobungsbriefe. Hochzeifseinfadungen usw.)
1 fertigen Carl Schnegelberger & Cie -, Marktstrasse 26



Bitte an Je9ermann
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1 / ™J
ffler im fMeßbuck von HJiesba9en eine lln- VC"
rithfigheif indezug auf Personal-, HJobnungs-
o9er öefchäfts-Angaben fin9et, wolle 9ies
gefl. auf 9er 9em N9reßbucb beiliegen9en y
Harte bemerken un9 9iefelbe fen9en an 9en

1 .

Verlag 3es Pesba9ener Mreßudtes
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